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VORWORT

Mit dieser Festschrift wollen Herausgeber und Verfasser Gerhard Pfennig zu seinem
65.Geburtstag gratulieren, diesem Bewunderer und Kenner der Kunst, diesem
Kämpfer für das Recht der Künstler und das ihnen zustehende Geld. Denn wie
kein Zweiter hat Gerhard Pfennig sein Leben in den Dienst der Kunst gestellt und
dabei das Recht als Instrument zur Stärkung der Kreativen zu nutzen gewusst.
Mit ihm wurde die VG Bild-Kunst, deren Geschäfte er seit 1978 führt, was sie

heute ist: eine in ihrem Bereich national wie international führende Verwertungs-
gesellschaft, eine starke und effiziente Vertretung der Rechte der visuellen Urheber.
Ihnen – zunächst den bildenden Künstlern, später den Fotografen, Designern und
Illustratoren und seit nun gut 25 Jahren auch den bildgestalterisch tätigen Film-
urhebern und Dokumentarfilmern – verschaffte er einen festen Platz in der Land-
schaft der Verwertungsgesellschaften. Dabei hat er sich im besten Sinne als Anwalt
der Künstler verstanden und sich für sie leidenschaftlich auch kulturpolitisch ein-
gesetzt. Die Künstlersozialkasse hat er maßgeblich mitgestaltet und vertritt die Inte-
ressen der bildenden Künstler heute im Beirat der KSK. Die Gründung und Ent-
wicklung des Kunstfonds, heute die bundesweit größte Fördereinrichtung für
Junge Kunst, geht auch auf seine Initiative zurück. Nicht ohne Grund verbinden
ihn enge Freundschaften mit vielen herausragenden Künstlern. Für unüberbrück-
bar erscheinende Konflikte zwischen Kunst und Kommerz findet er pragmatische
Lösungen. Bestes Beispiel hierfür ist die Ausgleichsvereinigung Kunst, die sowohl
KSK-Abgaben als auch das Folgerecht abrechnet und damit den Galerien, Auk-
tionshäusern und Kunsthändlern eine unbürokratische und einfache Lösung bietet,
ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen – nachdem einige zunächst
zum Boykott des Folgerechts aufgerufen hatten. Und den Künstlern erleichtert die
Ausgleichsvereinigung Kunst die Durchsetzung des Folgerechts.
Politisch sozialisiert wurde Gerhard Pfennig in den sechziger Jahren – aus dieser

Zeit stammt sein unerschütterlicher Glaube an Verbände und Vereinigungen und
die Notwendigkeit, solche Gremien zu gestalten. Lange bevor die „Zivilgesell-
schaft“ zum Modewort wurde, praktizierte er bürgerliches Engagement. Denn
nicht Vereinsmeierei ist es, die ihn treibt, sondern das Wissen, dass die Vielen nur
gehört werden, wenn sie mit einer kraftvollen Stimme sprechen – und dass diese
Stimme koordiniert werden muss. Dabei hatte er stets das große Ganze im Auge.
Es war ihm von Anfang an klar, dass den besonderen technischen und wirtschaft-
lichen Herausforderungen unserer Zeit nur begegnet werden kann, wenn alle
schöpferisch Tätigen mit einer Stimme sprechen, werden deren Interessen gegen-
über denen der Wirtschaft und der Verbraucher doch immer mehr in den Hinter-
grund gedrängt. So wurde er zum in des Wortes bestem Sinn Lobbyisten nicht nur
der Künstler, sondern aller Urheber und so kämpft er bis heute unermüdlich dafür,
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dass das Urheberrecht ein Recht der Urheber bleibt. Daher ist ihm auch die inter-
nationale Zusammenarbeit immer ein besonderes Anliegen gewesen, rechtlich wie
politisch. So hat er nicht nur in den beiden großen internationalen Dachverbänden
der Verwertungsgesellschaften (der CISAC und der IFRRO) mit großer Beharr-
lichkeit dafür gesorgt, dass das Bild-Repertoire wahrgenommen und anerkannt
wird. Er hat – wenn es erforderlich war – auch eigene (Ver)bünde geschmiedet:
European Visual Artists (EVA) als die rechtliche Stimme der Bildenden Kunst in
Europa, Societé des Auteurs Audiovisuels (SAA) als internationale Vertretung der
Filmurheber, OnLineArt (OLA) als das gemeinsame Portal der Bildverwertungsge-
sellschaften zur Lizenzierung von Webseiten. Diese Organisationen gäbe es nicht,
hätte er nicht kräftig angeschoben.
Doch all dies ist nur die eine Seite seiner Aktivitäten – die andere gehört der

Kunst, die er sammelt und den Institutionen, die sie fördern. Seit langem schon
nimmt er Lehraufträge an Kunsthochschulen wahr, um Kunststudenten auf die
rechtlichen und damit durchaus praktischen Fragen ihres Berufes vorzubereiten.
Dafür wurde er 2004 zum Professor an der Kunsthochschule Mainz ernannt. Er
bildet Museumsmitarbeiter zu Fragen der Bildrechte weiter. Schreibt (verständ-
liche!) Bücher über Kunst und Recht und Museumspraxis. War mehr als zwei Jahr-
zehnte Geschäftsführer des Kunstfonds und gestaltet dessen Tätigkeit nun aus dem
Vorstand mit. Hat ein Archiv für Künstlernachlässe errichtet und …und… und…
Es ließen sich noch viele gute Taten nennen, das Vorwort würde gesprengt.
Wenn das keiner Würdigung wert ist! Und das sehen auch die vielen Autoren so,

die sich zu unserer Freude bereitgefunden haben, Gerhard Pfennig mit dieser Fest-
schrift zu ehren. Ihnen allen sei Dank! Gerd Pfennig hat jede Ehre verdient (und
deshalb bereits 2001 das Bundesverdienstkreuz erhalten). Wir hoffen nun, diese
Festschrift bereitet ihm so viel Freude wie uns die Zusammenstellung.

Bonn und München, im Dezember 2011

Die Herausgeber

VIII Vorwort
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